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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Lämmersieth/ Krausestraße, Bramfelder Straße/ Lämmersieth 

1 Anordnung
Das PK312-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für die

Lämmersieth/ Krausestraße, Bramfelder Straße/ Lämmersieth 

folgendes an:

Neusetzung der Höhenbeschilderung der Zufahrtsstraßen für die Eisenbahnbrücke Lämmersieth

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

-Neusetzung eines VZ-Trägers lang mit VZ 265-4,2 StVO mit Zusatzzeichen 1000-21 in Bramfelder Straße/ 
Lämmersieth.
-Neusetzung eines VZ-Trägers lang mit VZ 265-4,2 StVO mit Zusatzzeichen 1000-21 in Krausestraße / Läm-
mersieth (nördlicher Teil)
-Neusetzung eines VZ-Trägers lang mit VZ 265-4,2 StVO mit Zusatzzeichen 1000-11 in Krausestraße/ Läm-
mersieth (südlicher Teil)
-Neusetzung eines VZ-Trägers lang mit VZ 265-4,2 StVO in Lämmersieth/ Krausestraße

3 Begründung

Es besteht bisher keinerlei Verbotsbeschilderung für die Einfahrt von Fahrzeugen mit einer Höhe über 4,20m 
in den Lämmersieth in den Bereich der Eisenbahnbrücke auf Höhe Lämmersieth 14. Die Brücke hat eine lich-
te Höhe von 4,40m. Es ist somit notwendig diese Neubeschilderung durchzuführen, um Kollisionen mit Fahr-
zeugen über einer Höhe von 4,20m und der Eisenbahnbrücke Lämmersieth zu verhindern.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.




